
 
 
GZ.: A 8 – 8/2004-26 Graz,  
Amt für Stadtentwicklung und -erhaltung, Voranschlags, Finanz-  
EU-Programm URBACT; und Liegenschaftsausschuss 
1. Projektgenehmigung über BerichterstatterIn: 
€ 80.000 in der AOG. 2004-2006  
2. Ausgabeneinsparung von  
€ 20.000,-- in der AOG. 2004 .......................................... 
  
  

B e r i c h t  
an den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
Im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II wurde von der Europäischen 
Kommission im vergangenen Jahr das EU-Programm URBACT gestartet. 
 
Die Stadt Graz beteiligt sich an drei Kooperationsnetzwerken zu den Themen 
Bürgerinnenbeteiligung, historische Altstadt/Weltkulturerbe sowie Public-Private-
Partnership-Modelle. 
 
Der Gesamtkostenrahmen für die Beteiligung beträgt € 80.000,-- und ist bereits im VA 2004 
enthalten. 
 
Da sich die Dauer des Programms verlängert hat und nicht alle budgetierten Finanzmittel im 
heurigen Jahr zur Auszahlung gelangen werden, wären per Projektgenehmigungsbeschluss 
jeweils € 10.000,-- in die Jahre 2005 und 2006 zu transferieren. 

 
 
 

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

Antrag, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs. 4 und § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz, LGBl. 130/1967 i.d.F. LGBl. 91/2002 beschließen: 
 
 
1. In der AOG. 2004-2006 wird die Projektgenehmigung „EU-Programm URBACT“ mit 
Gesamtkosten in Höhe von € 80.000,-- und die Aufnahme in die mittelfristige 
Investitionsplanung der Stadt Graz 
 
 

Projekt Ges.Kost. RZ MB 2004 MB 2005 MB 2006
EU-Programm URBACT 80.000 2004-2006 60.000 10.000 10.000

RZ = Realisierungszeitraum
MB = Mittelbedarf  

 



beschlossen; 
 
 
2. In der AOG des Voranschlages 2004 werden die Fiposse 
 
5.36300.728260 „Entgelte für sonstige Leistungen, URBACT“ 
 
6.36300.889100 „Kap. Transferzahlungen von der Europäischen Union, URBACT“ 
 
 
um je € 20.000,-- gekürzt. 
 
 
Der Bearbeiter:  Der Abteilungsvorstand: 
 
 
    (Kicker)   (Mag. Dr. Kamper) 

 
 

Der Finanzreferent 
 
 

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler) 
 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses  

 
am ................... 

 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 


